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30. Flachennutzungsplananderung und vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1115V
"Parkstral3e / Erbschld”
(Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss)

Grund der Vorlage

Antrag des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (Vorhabentrdger) auf Durchfiihrung des
Satzungsverfahrens fur einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Schaffung des Pla-
nungsrechts fir Landeseinrichtungen (Polizei, Landesschulen, Jugendhaftanstalt) im Bereich
Parkstrale / Erbschlo

Beschlussvorschlag

1.

Der Geltungsbereich der 30. Flachennutzungsplananderung ,Parkstraflte / Erbschlé” wird
begrenzt durch die ParkstralBe (L 419) im Sidwesten, die Ortslage und gleichnamige
Stral3e Erbschl6 im Sidosten, einen Wald auf dem H6henrticken in Richtung Nordwesten
sowie die ehemals geplante Deponie Kastenberg im Nordosten, wie in Anlage la naher
dargestellt.

. Die zur 30. Flachennutzungsplananderung im Verfahren insgesamt eingegangenen Anre-

gungen und Stellungnahmen werden entsprechend den Vorschlagen der Verwaltung in
Anlage 1b - e behandelt.

. Die 30. Flachennutzungsplananderung ,Parkstrae / Erbschlé“ (Anlage 1f) wird beschlos-

sen. Die Begrindung und der Umweltbericht sind gemaf 8 5 Abs. 5 BauGB in Verbindung
mit 8§ 2a BauGB als Anlage 1g bzw. 1h beigeftgt.
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4. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1115V ,Parkstralle /
Erbschlé® wird begrenzt durch die Parkstralte (L 419) im Sidwesten, durch die Stralle
Erbschlé mit Ausnahme von Grundstticken privater Dritter im Studosten, durch die Grund-
stiicksgrenze des Vorhabentrdgers in dem Wald auf dem Hohenriicken im Nordwesten
und durch das 0stliche Ende des ehemaligen Langwaffenschie3standes einschliel3lich
des neu angelegten Ersatzhabitats fir den Kammmolch im Nordosten, wie in Anlage 2a
naher dargestellt. Der Bebauungsplan (Planteile 1-3) umfasst gegenuber dem Vorhaben-
und ErschlielBungsplan zwei weitere Flurstiicke im dstlichen Plangebiet sitdlich der ge-
planten Versickerungsmulde und 6stlich des bereits angelegten Ersatzhabitats flr den
Kammmolch.

5. Die zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1115V im Verfahren insgesamt einge-
gangenen Anregungen und Stellungnahmen werden entsprechend den Vorschlagen der
Verwaltung in Anlage 2b - e behandelt.

6. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1115V ,Parkstral’e / Erbschlé (Anlage 2f,
Planteile 1 bis 3) wird gemaR § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Vorhaben- und
ErschlieBungsplan, die Begrindung und der Umweltbericht sind gemaR § 12 Abs. 3
BauGB bzw.8 9 Abs. 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB als Anlage 2f (Planteile 4
bis 6), 2h bzw. 2i beigeflgt.

7. Die widersprechenden Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes Wupper-
tal Ost treten mit der Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1115V
,Parkstral’e / Erbschl6“ gemaR § 29 Abs. 4 des Landschaftsgesetzes NW aul3er Kraft.

Einverstandnisse

keine

Unterschrift

Meyer

Begrindung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) hat mit Schreiben vom 31.10.2007 den Ant-
rag auf Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans fur das Projekt Parkstraf3e / Erbschld gestellt.

Die Stadt Wuppertal hat nach dem Aufstellungsbeschluss vom 11.06.2007 fir die 30. Fla-
chennutzungsplanénderung daraufhin auch das Verfahren fir den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 1115V ,Parkstral3e / Erbschl6” mit des Beschluss des Ausschusses Bau-
planung am 27.11.2007 eingeleitet. Beide Verfahren sind mit dem Offenlegungsbeschluss
vom 03.06.2008 zeitlich zusammengefuhrt worden. Die 6ffentliche Auslegung der Planent-
wurfe erfolgte in der Zeit vom 04.08.2008 bis einschlief3lich 05.09.2008 und wurde aufgrund
der zwischenzeitlich veranderten Bekanntmachungsvorschriften der Hauptsatzung in der Zeit
vom 02.10.2008 bis einschlieB3lich 04.11.2008 vorsorglich wiederholt.

Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die
Konzentration diverser Landeseinrichtungen auf dem ca. 32 ha grol3en Plangebiet. Im Ein-
zelnen handelt es sich um Einrichtungen fur die Polizei, eine Aus- und Weiterbildungsstatte
fur Landesbedienstete (Justizvollzugsschule und Landesfinanzschule) und um eine Jugend-
haftanstalt mit 500 Haftplatzen sowie die erforderliche innere Stral3enerschlie3ung mit Stell-
platzflachen, Anlagen zur Regenwasserversickerung, Sporteinrichtungen und weitere Ne-
benanlagen. Dartber hinaus werden diverse AusgleichsmalBnahmen aul3erhalb des Ge-
ltungsbereichs erforderlich und tUber entsprechende Einzelgenehmigungen oder Bestimmun-

Seite: 2/9



gen im Durchflhrungsvertrag gesichert.

Parallel zur kommunalen Bauleitplanung hat die Bezirksregierung Dusseldorf das Verfahren
fur die 53. Regionalplananderung ,Parkstralle - ASB fir zweckgebundene Nutzungen®
durchgefihrt. Da die Genehmigung des Ministeriums fir Wirtschaft, Mittelstand und Energie
NRW fur die 53. Regionalplandnderung mit Verfigung vom 24.07.2008 bereits vorlag, hat
die Bezirksregierung Disseldorf im Rahmen des Anpassungsverfahrens nach § 32 (5) LPIG
mit Schreiben vom 07.08.2008 erklart, dass keine landesplanerischen Bedenken gegen die
beabsichtigte 30. Flachennutzungsplananderung bestehen. Die 53. Regionalplandnderung
ist mit der Bekanntmachung dieser Genehmigung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
Nr. 28 vom 31.10.2008 wirksam.

Geltungsbereich fir die 30. Flachennutzungsplananderung

Der Geltungsbereich fir die 30. Flachennutzungsplananderung ist im Beschlussvorschlag
unter Punkt 1) verbal beschrieben und in Anlage 1a zeichnerisch dargestellt. Er ist weiter
gefasst als der Geltungsbereich fur den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1115V, um
die bestehende Darstellung der geplanten Deponie Kastenberg zurtickzunehmen und um die
in Aussicht stehende Ausbauplanung der L 419 (Knoten Erbschld) darzustellen.

Geltungsbereich fir den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1115V

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1115V ist im Beschluss-
vorschlag unter Punkt 4) verbal beschrieben und in Anlage 2a zeichnerisch dargestellt.

Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan darf ausschlie3lich Grundstiicke beinhalten, Uber die
der Vorhabentrager eine Verflgungsberechtigung nachweisen kann. Abweichend vom Vor-
haben- und ErschlielBungsplan wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans deshalb
gemal § 12 (4) BauGB an zwei Stellen erweitert:

e FUr eine Wege- und Buschlandparzelle (Gemarkung Ronsdorf, Flur 66, Flurstiick 86) std-
lich der geplanten Versickerungsflache konnte zunachst kein Eigentumer ermittelt werden.
Auf Antrag des Landes NRW hat das Amtsgericht Wuppertal zwischenzeitlich ein Grund-
buchanlegungsverfahren durchgefiihrt. Das Flurstiick ist in den Geltungsbereich des Be-
bauungsplans aufgenommen, um den Erhalt der Bdume und Straucher festzusetzen. Eine
nachtragliche Aufnahme in den Vorhaben- und ErschlieBungsplan ist entbehrlich, da es
sich um eine rein bestandssichernde Mal3nahme handelt.

e Das zwischenzeitlich bereits angelegte Kammmolchhabitat befindet sich zum Teil auf dem
stadtischen Grundstiick, das ehemals fir die Deponie Kastenberg vorgesehen war. Der
Eigentumsiibergang an den BLB wird erst nach Beendigung des Satzungsverfahrens voll-
zogen. Um das Kammmolchhabitat vollstandig im Bebauungsplan festzusetzen, wurde die
betreffende Flache einschlie3lich des noch stadtischen Grundstiicks in den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Gibernommen.

Regelungen im Durchfihrungsvertrag

Der Durchfihrungsvertrag zwischen dem Vorhabentrager und der Stadt muss gemaf § 12
Abs. 1 BauGB vor dem Satzungsbeschluss vorliegen. Der Durchfuhrungsvertrag zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 1115V enthalt im Wesentlichen folgende Regelungen:

a) Durchfiihrungsverpflichtung des Vorhabentréagers fur folgende BaumalRnahmen:

- SO 1: Einrichtungen fir die Polizei sind der Neubau eines Verwaltungsgebaudes u.a.
fur die Bereitschaftspolizei und die technische Einsatzhundertschaft, der Neubau einer
Kfz-Werkstatt fir das Landesamt fir zentrale polizeiliche Dienste und Neubauten fur
Training, SchielRstand und Garagen. Die bestehenden Gebaude der ehem. Standort-
verwaltung (Verwaltung, Lager und Garagen) werden fir die Nachnutzung durch die
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b)

d)

€)

f)

Polizei hergerichtet. In diesem Bereich ist auch die Errichtung einer Antennenanlage
geplant. Die Anlagen zur Ver- und Entsorgung werden in die Gebaude integriert. Im
Bereich der Polizei sind 235 Stellplatze fur Dienstfahrzeuge und Bedienstetenstellplat-
ze geplant. Vor dem Verwaltungsgebaude sind weitere 195 Stellplatze fir Bedienstete
und Besucher angeordnet.

- SO 2: Im Bereich Landesschulen sind eine Justizvollzugsschule und eine Landesfi-
nanzschule geplant. Jeder Schule sind Unterkinfte, Verwaltung und Seminarbereiche
zugeordnet. Das zentrale Mensagebdude umfasst einen Versorgungsbereich mit Ki-
che, den gemeinschaftliche genutzten Seminarbereich, Verwaltungsbereiche und An-
lagen zur Ver- und Entsorgung. Fur Ausbildungszwecke und die Sport- und Feizeitnut-
zung wird eine Sporthalle errichtet. Der Bereich der Freianlagen umfasst neben einer
ebenen Wiese auch einen zentralen befestigten Platz (,Campus®) zwischen dem Men-
sagebaude und der Sporthalle. Die insgesamt 469 Stellplatze fur die Bediensteten,
Schiler und Besucher sind teilweise in einem Parkdeck untergebracht.

- SO 3: Fir die Jugendhaftanstalt werden folgende Gebaude und Freiflachen errichtet:
Verwaltungsgebaude mit Umfassungsmauer, Hafthauser fir 500 Gefangene mit zu-
geordneten Hoéfen und Kleinspielfeldern sowie einem zentralen Kiosk-/ Bibliotheksge-
baude, drei Werkhallen, ein Garagengebaude mit Kfz-Bereich, ein Kammer- und ein
Kichengeb&aude, ein Gebaude fur kirchliche, soziale und gesundheitliche Zwecke, eine
Sporthalle mit Au3enspielfeld und eine Millsammelstelle. Die Anlagen zur Ver- und
Entsorgung werden in die Geb&ude integriert. Auf dem Verwaltungsgeb&ude wird eine
Antennenanlage installiert. Die 193 Stellplatze fur Bedienstete und Besucher sind vor
dem Verwaltungsgebéude angeordnet. Beiderseits der Haftmauer wird jeweils ein be-
festigter Weg zur Umfahrung angelegt. Das Grundstiick wird mit einem Ordnungszaun
eingefriedet.

- ErschlieBungsstraf3en (Planstraen A, B, C und D)
- Entwasserungseinrichtungen

- eine unterirdische Trasse fur Ver- und Entsorgungsleitungen (Medientrasse einschl.
Fernwarmeleitung)

Die baulichen Anlagen im SO 3 inklusive aller fur die ErschlieBung derselbigen notwendi-
gen baulichen Anlagen sind bis spéatestens 26 Monate nach Rechtskraft des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans fertig zu stellen. Die Herstellung der baulichen Anlagen im
SO 2 und SO 1 inklusive aller fir die ErschlieBung derselbigen notwendigen baulichen
Anlagen innerhalb von 50 Monaten nach Rechtskraft des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans abzuschliel3en.

Regelungen zur Sicherstellung der Durchfihrung der AusgleichsmalRhahmen und deren
Unterhaltung wegen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie sonstige griinordnerische
und stadtebauliche Gesichtspunkte des Vorhabens

Regelungen zur Durchfiihrung der ErschlieRungsmalinahmen:
- Ausbau der PlanstralRe A einschlie3lich des Kreisverkehrs als 6ffentliche StraRe
- spaterer Ausbau der Planstraf3e B im Zuge des anstehenden Ausbaus der L 419

- BaumaBnahmen entlang der Stra3e Erbschlé von Planstrale A bis zur Kreuzung mit
der Parkstral3e / L 419 (provisorischer Gehweg)

Sicherstellung der Ersatzaufforstung in der Stadt Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) zum fl&-
chenhaften Ausgleich fir die Waldinanspruchnahme

Verpflichtung des Vorhabentrégers zur Abstimmung mit der Stadt Giber die dul3ere Gestal-
tung der Baukorper fur Polizei und Schulen vor dem jeweiligen Zulassungsverfahren nach
§ 80 BauO NW

Verpflichtung des Vorhabentragers zur direkten Zu- und Abfahrt auf die L 419 im Nacht-
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zeitraum (22h- 6h) fur sdmtliche hoheitlichen Fahrten der Bereitschaftspolizei

g) Verpflichtung des Vorhabentragers zur Erarbeitung eines Beleuchtungskonzepts (Festle-
gung der Leuchtenstandorte und Ausrichtung / Festlegung des Leuchtentyps) vor Inbet-
riebnahme der JVA

h) Verpflichtung des Vorhabentragers zur Herstellung einer ebenen Wiese sudlich der Schu-
len, die offentlich zugénglich sein wird, um eine Nutzung als Aufenthaltsort fur Freizeit-
zwecke zu ermoglichen

i) Verpflichtung des Vorhabentragers zur Anlegung, zum Ausbau und zur dauerhaften Un-
terhaltung bestimmter FulRwegeverbindungen im Plangebiet und im Bereich des Naherho-
lungsgebietes Scharpenacken sowie zur Anlegung eines Reitweges sudostlich des Plan-
gebiets

j) Regelungen zugunsten des Anwohnerschutzes wahrend der Bauphase (Baustraf3enan-
schluss unmittelbar an die Parkstra3e) und Verpflichtung des Vorhabentragers zur Ab-
stimmung eines Logistikkonzeptes fir den Baustellenverkehr mit der Stadt

k) Regelungen zur Errichtung eines Mahnmals zum Gedenken der Opfer der Erschie3ungen
am ehemaligen Langwaffenschief3stand im Bereich der Schulen sowie zum Erhalt der hin-
teren Schussfangmauer

Abwaqung eingegangener Anregungen und Stellungnahmen

Samtliche zur friihzeitigen Beteiligung und zur 6ffentlichen Auslegung eingegangenen Anre-
gungen von Birgern und Stellungnahmen von Behoérden sind - unterteilt nach dem Bezug
auf die Flachennutzungsplananderung und/oder den Bebauungsplan - als Anlage 1 b-e bzw.
2 b-e beigefligt. Die vorgebrachten abwagungsrelevanten Anregungen haben zu Anpassun-
gen und Prazisierungen der Begrindungen und Umweltberichte gefiihrt.

Die vorgebrachten Anregungen und Stellungnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf
folgende Aspekte:

e Alternativenprifung / Synergienbetrachtung

Im Rahmen der 53. Regionalplananderung konnten die Fragen hinsichtlich méglicher Pla-
nungsalternativen bzw. alternativer Standorte aufgrund der parallelen Entwicklung des
Vorhabens bereits auf fundierter Grundlage in die regionale Betrachtung einbezogen wer-
den. So liegt dem Umweltbericht zur 53. Regionalplandnderung bereits eine Synergienun-
tersuchung zugrunde, wonach sich durch eine verringerte Flacheninanspruchnahme und
bauliche Synergien kurzfristige Einsparpotenziale in Héhe von ca. 11 Mio. € und durch ef-
fizienten Personaleinsatz Uber 15 Jahre langfristige Einsparpotenziale in Hohe von
ca. 17 Mio. € ergeben, wenn die geplanten Einrichtungen an einem Standort konzentriert
werden. Planungskonkretisierungen haben im Laufe des Verfahrens dazu gefihrt, dass
weitere Synergien in Hohe von 5,85 Mio. € durch die Einsparung von Instandhaltungskos-
ten erzielt werden kénnen, so dass insgesamt rd. 34. Mio. € an Synergiegewinnen infolge
der Zusammenlegung an einem Standort veranschlagt werden kénnen. Durch den An-
schluss an das Fernwarmenetz kénnen dariber hinaus nach Angaben in der Vorlage zum
Regionalrat am 17.04.2008 (Aufstellungsbeschluss fur die 53. Regionalplananderung)
Uber einen Zeitraum von 10 Jahren weitere 11 Mio. € Kosteneinsparungen gegenuiber ei-
ner Losung mit einem Blockheizkraftwerk erreicht werden. Die Einsparpotenziale in Hohe
von insgesamt ca. 45 Mio. € sind aus Sicht der Stadt Wuppertal plausibel dargestellt.

Die im Rahmen der Offenlegung vorgebrachte Anregung hinsichtlich einer Zweiteilung
des Standortes auf die vordere Flache der ehemaligen Standortverwaltung an der Park-
straBe und auf die Flache der heutigen Bereitschaftspolizei an der Mingstener Stral3e
geht von unzutreffenden Voraussetzungen aus und stellt daher keine umsetzbare Alterna-
tive dar. Im Ergebnis ist die beabsichtigte Zusammenlegung aller vier Landeseinrichtun-
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gen an einem Standort deshalb auch aus Sicht der Stadt Wuppertal sinnvoll und aus wirt-
schaftlichen Griinden sowie zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplat-
ze geboten.

Der sich daraus ergebende zusammenhangende Flachenbedarf von ca. 30 ha schrankt
die Suche nach Alternativstandorten stark ein. Von den 35 auf Regionalplanebene gepruf-
ten Alternativstandorten befinden sich 15 in Wuppertaler Stadtgebiet. Uber die Auswahl
dieser im Stadtgebiet Wuppertal gepriften Standorte hinaus bieten sich verniinftigerweise
keine weiteren Alternativen mit der erforderlichen FlachengroRe an. Das Ergebnis der Al-
ternativenpriifung auf Regionalplanebene wird von der Stadt Wuppertal fir ihr Stadtgebiet
bestatigt. Umfangreichere Ausflihrungen zur Synergien- / Alternativenuntersuchung sind
in der Begrindung zur 30. Flachennutzungsplananderung (Anlage 1g) und im zugehori-
gen Umweltbericht (Anlage 1h) enthalten. Da die diesbezlglichen Anregungen auch ge-
gen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1115V vorgebracht worden sind, wur-
den die Ausfuihrungen in diese Begrundung (Anlage 2h) und den zugehérigen Umweltbe-
richt (Anlage 2i) Ubertragen.

Biotop- / Artenschutz

Als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie treten im Untersuchungsgebiet Kammmolch,
(potenziell) Geburtshelferkréte, GroRRer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rothautfle-
dermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus auf. Bei diesen Arten sind projektbe-
dingte, hinsichtlich der Verbotstatbestédnde des § 42 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG rele-
vante Beeintrachtigungen nicht auszuschlieBen. Daher sind VermeidungsmafRnahmen
sowie vorgezogene Ausgleichsmallnahmen vorgesehen. Als vorgezogene Ausgleichs-
malnahme fir den Kammmolch ist im Bereich der ehemals geplanten Deponie Kasten-
berg norddstlich der geplanten Jugendhaftanstalt bereits ein Ersatzlebensraum angelegt
worden, damit dieser bis zum Baubeginn als Fortpflanzungsstéatte funktionsfahig ist. In
den Anregungen zur Offenlage wird insbesondere die erfolgreiche Durchfiihrung hinsich-
tlich dieser Verlagerung der Kammmolchpopulation bezweifelt. Zur Uberwachung der
Wirksamkeit dieser Malinahme wird deshalb ein Monitoring durchgefiihrt, so dass - falls
sie wider Erwarten tatséachlich nicht erfolgreich sein sollte - sofort weitere MaRnahmen
zum Artenschutz fir den Kammmolch ergriffen werden kdnnen. Diese Risikomanage-
mentmaflinahmen wurden im Bereich der Herbringhauser Talsperre bereits vorbereitet.
Unter Berlicksichtigung der baubezogenen Vermeidungsmafinahmen und der vorgezoge-
nen AusgleichsmalRnahmen werden im Ergebnis keine Verbotstatbestande hinsichtlich
der Arten des Anhangs IV FFH-RL hervorgerufen.

Im Untersuchungsraum treten zudem zahlreiche européische Vogelarten auf. Projektbe-
dingte, bezuglich des § 42 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG relevante Beeintrachtigungen
sind nicht auszuschlie3en. Daher sind auch hier weitere vorgezogene Ausgleichsmal3-
nahmen sowie Vermeidungsmafinahmen vorgesehen, so dass keine Verbotstatbestande
gemal § 42 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfullt werden.

Des Weiteren werden keine Biotope streng geschitzter Arten zerstort, die nicht ersetzbar
sind. Somit stehen die Verbotstatbestédnde des 8§ 19 Abs. 3 BNatSchG einer Zulassigkeit
des Vorhabens nicht entgegen.

Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass den nicht auszuschlieRenden Beeint-
rachtigungen geschitzter Arten durch geeignete und Vermeidungs-, Ausgleichs- und Er-
satzmalRhahmen begegnet wird, so dass die artenschutzrechtlichen Bestimmungen ein-
gehalten werden.

Verkehrliche ErschlieBung / Ausbau L 419 / Baustellenverkehr

Die verkehrliche ErschlieRung des Plangebiets erfolgt von der ParkstraRe / L 419 Uber die
Stral3e Erbschlo, an die nach ca. 160 m eine neue ErschlieBungsstral3e angebunden wird.
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Ziel dieser Verkehrsfiihrung ist, den motorisierten Verkehr mdglichst weitgehend aus der
Ortslage Erbschld herauszuhalten. Dariber hinaus verlaufen diverse Wegeverbindungen
far FuRganger und Radfahrer durch das Plangebiet, z.B. Uber die bestehende Plaster-
stralle studdstlich der geplanten Landesschulen (,Planstrale D).

Der Bau der geplanten Landeseinrichtungen und der vierspurige Ausbau der Parkstral3e
(L 419) stellen zwei sowohl verfahrensmalfig als auch in ihrer Begriindung unabhéngige
Vorhaben des Landes dar. Aus diesem Grund werden wichtige Aspekte, wie die notwen-
dige landschafts- und stadtraumliche Verbindung zwischen den Landeseinrichtungen /
Erbschlé und dem Stadtteil Ronsdorf durch eine begriinte ,Parkbriicke®, auch nicht im
Bebauungsplanverfahren behandelt; sie werden vielmehr Gegenstand der Verfahren zum
Ausbau der L 419 sein mussen.

Gleichwohl ist aufgrund des raumlichen und sachlichen Bezugs eine Abstimmung der Pro-
jekte untereinander sowie eine Betrachtung ihrer gesamten Auswirkungen erforderlich.
Sowohl in der Verkehrsuntersuchung als auch in der schalltechnischen Untersuchung im
Rahmen der Bauleitplanung sind deshalb beide Planfélle (Ist-Zustand und zukinftiger
vierspuriger Ausbau) zugrunde gelegt.

Im Hinblick auf die Verkehrsbelastung wurden folgende Ergebnisse festgestellt:

o Die geplante Bebauung verursacht rd. 2.500 zusatzliche Kfz-Fahrten im Ziel- und
Quellverkehr am Tag, die Uber die Stral3e Erbschlo ins Ubergeordnete Netz eingespeist
werden.

¢ Fir den Fall, dass die L 419 noch nicht ausgebaut ist, kbnnen die zusétzlichen Belas-
tungen von den Stral3en im Querschnitt gut verkraftet werden. Die beiden heute bereits
stark ausgelasteten Knoten Parkstra3e / Staubenthaler Stral3e und Parkstral3e / Erb-
schlter Stral3e / Erbschld kénnen im Fall der realisierten Bebauung befriedigende bzw.
ausreichende Qualitat erreichen. Mit hohen Wartezeiten und grofR3en Stauraumen ist al-
lerdings zu rechnen.

e Nach dem Ausbau der L 419 mit den planfrei ausgebauten Knoten wird die Verkehrs-
abwicklung des zusétzlichen Verkehrsautfkommens sowohl in den Querschnitten als
auch in den Knoten unproblematisch sein.

Der Bauabschnitt von Lichtscheid bis einschlielich zum Knoten Erbschlo ist bereits im
Landesstrallenausbauplan 2011 enthalten, so dass der Zustand einer lediglich normge-
rechten Verkehrsqualitat auf einen absehbaren Zeitraum beschréankt sein wird. Die Stadt
Wauppertal ist weiterhin bereit, an einem aus Wuppertaler Sicht moglichst zeithahen Aus-
bau der L 419 bis zum Anschluss an die Autobahn A 1, der im Landesstral3enbedarfsplan
2015 enthalten ist, mitzuwirken.

Die ErschlieBung fur den Baustellenverkehr erfolgt durch einen unmittelbaren Anschluss
an die ParkstraRe im Bereich der bestehenden Zufahrt zur ehemaligen Standortverwal-
tung. Ausgenommen hiervon ist lediglich der Baustellenverkehr zur Errichtung der Versi-
ckerungsmulde sudlich der geplanten Jugendhaftanstalt, der mangels Alternativen durch
die Ortslage Erbschlo gefiihrt werden muss. Uber den baustellenbedingten LKW -Verkehr
wurde im Rahmen der Antwort auf die Grol3e Anfrage der Fraktion Bindnis 90 / Die Gri-
nen (VO/0729/08/A) zur Ratssitzung am 15.09.2008 berichtet. Daruber hinaus erfolgt da-
zu eine mundliche Information der Bezirksvertretung Ronsdorf im Rahmen einer Sonder-
sitzung am 26.11.2008.

Nachbarschaftliche Belange / Immissionsschutz

In der schalltechnischen Untersuchung wurden sowohl Verkehrs-, Gewerbe- und Sport-
larmimmissionen ermittelt und bewertet. Im Bereich der Polizei sowie in Randbereichen
der Schulen werden tagsuber und in Teilen aller drei Sondergebiete zudem nachts die
schalltechnische Orientierungswerte Uberschritten, so dass fiir die geplanten Baumal3-
nahmen Festsetzungen zum passiven Schallschutz getroffen werden mussen.
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Im Hinblick auf die Larmimmissionen bei der bestehenden Wohnbebauung Erbschlé wur-
de festgestellt, dass sich die groRten Larmpegelerhdhungen aufgrund des zusatzlichen
Verkehrsaufkommens im Bereich der Einmindung der neuen ErschlieBungsstral3e in die
Stral3e Erbschlé ergeben. Aufgrund der Anregungen wahrend der Offenlage zu den zu
erwartenden Larmimmissionen durch den Verkehr auf der Planstral’e A und der Stral3e
Erbschld ist beabsichtigt, die PlanstralBe A als Tempo-30-Zone auszuweisen, zumal die
Stral3e Erbschl6 bereits in der Bestandssituation in einer Tempo-30-Zone liegt und der
Vorhabentrager auf den Privatstral3en ebenfalls Tempo 30 vorgeben wird. Aufgrund des-
sen ist die schalltechnische Untersuchung zu Uberarbeiten gewesen. In diesem Zusam-
menhang ist herauszustellen, dass entsprechend der schalltechnischen Untersuchung mit
Stand Offenlage des Bebauungsplans selbst unter Zugrundelegung von Tempo 50 die
einschlagigen Grenzwerte eingehalten werden. Durch die Reduzierung auf Tempo 30
verbessert sich die Situation weiter.

Beziglich der visuellen Auswirkungen der Bauvorhaben auf die Nachbarschaft ist zu-
nachst festzustellen, dass die bauordnungsrechtlichen Abstandflachen keine der benach-
barten Grundstlcke betreffen und nach dieser Mafl3gabe keine unzumutbaren Beeintrach-
tigungen vorliegen werden. Durch die BaumalRhahme werden jedoch Veranderungen ein-
treten, die zu Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes fur die benachbarte Wohnbevol-
kerung fuhren. Um diesen Aspekt, der auch Teil der vorgebrachten Anregungen war, ein-
gehender darzustellen, wurde die Begrindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
(s. Anlage 2h) um das Kapitel 6.2.4 ,Hohenentwicklung der Planvorhaben in Bezug auf
die benachbarte Wohnbebauung* erweitert. Fir die den jeweiligen geplanten Baukdrpern
nachstgelegenen Nachbargrundstiicke Erbschl6 3, 5, 19/21, 38, 46 und 64/66 wurden de-
taillierte Aussagen zu Gelénde- und Bauhthen sowie deren Entfernung erganzt. Im Er-
gebnis ist festzustellen, dass die visuelle Beeintrachtigung keine ,erdriickende’ Wirkung
gegenlber der Ortslage Erbschl6é entwickelt und durch die bestehende oder festgesetzte
Vegetation zusatzlich abgemildert wird.

Bezuglich der Lichtemissionen wird auf die Regelungen im Durchfiihrungsvertrag verwie-
sen (s. oben, Punkt g).

Verfahrensweise mit dem rechtskréaftigen Landschaftsschutzgebiet

Die Grenze des im Landschaftsplan Wuppertal Ost rechtskraftig festgesetzten Landschaft-
sschutzgebietes ist in den Planzeichnungen zur 30. FNP-Anderung und zum VBP Nr. 1115V
nachrichtlich tbernommen. Mit der Rechtskraft des VBP werden die widersprechenden Dar-
stellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes gemaf 8 29 Abs. 4 des Landschafts-
gesetzes NW auRer Kraft gesetzt. Auf ein Anderungsverfahren des Landschaftsplanes paral-
lel zur Bauleitplanung ist verzichtet worden, weil die Neuordnung der landschafts- und natur-
schutzfachlichen Gegebenheiten infolge der umfangreichen Kompensationsmaf3nahmen im
Bereich des angrenzenden ehemaligen Standortiibungsplatzes Scharpenacken in der ab-
schlieBenden Form erst gegen Ende des Bauleitplanverfahrens feststanden und weil auf-
grund der Regelung des 8 29 Abs. 4 des Landschaftsgesetzes NW keine Notwendigkeit zur
gleichzeitigen oder vorherigen Anderung des Landschaftsplanes bestand. Die selbige wird
mit Abschluss der Bauleitplanung kurzfristig eingeleitet. Dadurch werden dann auch die lan-
desplanerischen Vorgaben der 53. Regionalplandnderung mit der Darstellung des zweckge-
bundenen allgemeinen Siedlungsbereichs und der Vergrof3erung des Bereiches fur den
Schutz der Natur umgesetzt.

Kosten und Finanzierung

keine
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Zeitplan
Rechtskraft im Dezember 2008

Anlagen

1.

30. Flachennutzungsplananderung

la.
1b.
1c.

1d.
le.

1f.

1g.
1h.

Geltungsbereich der 30. Flachennutzungsplanadnderung

Auswertung der frihzeitigen Birgerbeteiligung

Auswertung der friihzeitigen Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange

Abwégung der zum Offenlegungsentwurf eingegangenen Anregungen

Abwé&gung der zum Offenlegungsentwurf eingegangenen Stellungnahmen der Behdrden
und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

Plandarstellung

Begrindung (Teil A)

Umweltbericht (Teil B zur Begriindung)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1115V

2a.
2b.
2C.

2d.
2e.

2f.

29.
2h.

2i.

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1115V

Auswertung der friihzeitigen Blrgerbeteiligung

Auswertung der friihzeitigen Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange

Abwagung der zum Offenlegungsentwurf eingegangenen Anregungen

Abwagung der zum Offenlegungsentwurf eingegangenen Stellungnahmen der Behorden
und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

Plandarstellung (6 Planteile)

Textliche Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

Begrindung (Teil A)

Umweltbericht (Teil B zur Begriindung)

Seite: 9/9



	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

